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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Berufsbildung und Qualifikation für Erwerbstätige

und Berater der Land- oder Forstwirtschaft, im Gartenbau
und weiterer Personen im ländlichen Raum

in der Freien Hansestadt Bremen oder Niedersachsen
(RL-BMQ-HB/NI)

Erl. d. ML v. 1. 4. 2016 — 105.2-60150/4-4 —

— VORIS 77400 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Die Länder Niedersachsen und Bremen gewähren unter
finanzieller Beteiligung der EU auf der Grundlage von Artikel 14
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 über die Förde-
rung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
(ABl. EU Nr. L 347 S. 1), zuletzt geändert durch Delegierte
Verordnung (EU) 2016/142 der Kommission vom 2. 12. 2015
(ABl. EU 2016 Nr. L 28 S. 8), in der jeweils geltenden Fassung,
nach Maßgabe dieser Richtlinie und der VV zu § 44 LHO Zu-
wendungen an Bildungsträger i. S. dieser Richtlinie.

Die Umsetzung in der Freien Hansestadt Bremen erfolgt ge-
mäß Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen
und dem Land Niedersachsen im Bereich der beiden EU-Fonds
„Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL)“
und „Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER)“ sowie darauf aufbauender na-
tionaler Förderprogramme.

1.2 Die nach dieser Richtlinie gewährten Zuwendungen
stellen staatliche Beihilfen gemäß Artikel 107 AEUV dar und
erfolgen auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der
Kommission vom 25. 6. 2014 zur Feststellung der Vereinbar-
keit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 193 S. 1)
und hier im Besonderen der Artikel 38 und 47.

1.3 Ziel ist es, durch Wissenstransfer eine Erhöhung der fach-
lichen Qualifikationen zu erreichen und somit langfristig Ar-
beitsplätze in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum zu
sichern und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden Lehrgänge, Workshops, Coaching so-
wie Exkursionen und Betriebsbesuche im Rahmen einer um-
fassenden Qualifizierungsmaßnahme, die zur Verbesserung
der beruflichen Qualifikation in einem der folgenden Maß-
nahme-Schwerpunkte (Fördersektoren) beitragen:

— Maßnahme-Schwerpunkt A:

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit oder Auf- und Aus-
bau neuer Unternehmensfelder für Einkommenskombina-
tionen und -alternativen für Erwerbstätige der Land- oder
Forstwirtschaft oder des Gartenbaus im Bereich

— Steigerung der persönlichen Kompetenz und Motivation
einschließlich der Lösung sozio-ökonomischer Probleme,

— Erweiterung der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse
oder Kenntnisse über neue Technologien und Verfah-
ren,

— Verbesserung der Produktqualität,

— Verbesserung der umweltbezogenen Methoden und
Praktiken einschließlich besonders tiergerechter Hal-
tung von Nutztieren (Tierschutz),

— Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und inno-
vativer Verfahren;

— Maßnahme-Schwerpunkt B:

Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und Kompeten-
zen für die fachliche Beratung land- und/oder forst- und/
oder gartenbauwirtschaftlicher Betriebe in Niedersachsen
und Bremen;

— Maßnahme-Schwerpunkt C:

Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und Kompeten-
zen für Landfrauen und Frauen in der Landwirtschaft zur
Regionalvermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se, zur Schaffung von nichtlandwirtschaftlichen Einkom-
mensmöglichkeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb
und Unterstützung des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs in
den Bereichen der Ernährungs- und/oder Verbraucherbil-
dung;

— Maßnahme-Schwerpunkt D:

Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und Kompeten-
zen im Bereich der Moderation und Begleitung von Dorf-
entwicklungsprozessen für volljährige natürliche Personen
im ländlichen Gebiet i. S. der Nummer 2.1 des Programms
zur Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum Nie-
dersachsen und Bremen 2014—2020 (PFEIL-Programm;
www.ml.niedersachsen.de, dort unter dem Pfad Themen
w Entwicklung des ländlichen Raums w EU-Förderpro-
gramme zur Entwicklung im ländlichen Raum w EU-För-
derung 2014—2020 w PFEIL 2014—2020).

2.2 Nicht gefördert werden Maßnahmen, die Teil gesetzlich
geregelter Ausbildungsgänge im Sekundarbereich oder in hö-
heren Bereichen sind oder Teil einer Berater-Ausbildung oder
-Anwartschaft oder einer Fortbildung zur Beraterin oder zum
Berater sind.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, mit Ausnahme von Gebietskörperschaften, so-
wie öffentliche und private Organisationen und Einrichtun-
gen, zu deren Aufgabe nach Satzung oder Tätigkeit die berufs-
bezogene Weiterbildung gehört. 

3.2 Die Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen sind
Beihilfeempfängerinnen und Beihilfeempfänger i. S. des EU-
Beihilferechts.

3.3 Die Zuwendungen werden dem Anbieter von Wissens-
transfer (Zuwendungsempfänger) gezahlt und umfassen keine
Auszahlungen an die Beihilfeempfängerinnen und Beihilfe-
empfänger. 

Die Anbieter von Wissenstransfer müssen über die geeigne-
ten Kapazitäten in Form von qualifiziertem Personal und re-
gelmäßigen Schulungen zur Durchführung dieser Aufgaben
verfügen.

3.4 Von der Förderung ausgeschlossen sind Zuwendungs-
empfänger,

— die einer Rückforderung aufgrund einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-
mission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unver-
einbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht Folge
geleistet haben, 

— die die Voraussetzungen der Definition eines Unterneh-
mens in Schwierigkeiten nach den Leitlinien der Europäi-
schen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung
und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in
Schwierigkeiten (ABl. EU Nr. C 249 vom 31. 7. 2014 S. 1)
erfüllen.
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4. Zuwendungsvoraussetzung

4.1 Gebietskulisse

4.1.1 Die Qualifizierungsmaßnahme ist auf dem Gebiet der
Freien Hansestadt Bremen oder des Landes Niedersachsen
durchzuführen.

4.1.2 Bei der Durchführung von Exkursionen oder Betriebs-
besuchen kann der Durchführungsort auch außerhalb von
Niedersachsen oder der Freien Hansestadt Bremen, jedoch
nur innerhalb des Gebietes der EU, liegen.

4.2 Förderfähige Teilnehmende 

Zuwendungsfähig sind nur Maßnahmen, zu deren Teilneh-
merkreis Personen gehören, die den nachfolgenden Bedingun-
gen entsprechen (förderfähige Teilnehmende).

Förderfähig sind nur Teilnehmende, die ihren ersten Wohn-
oder Betriebssitz oder einen Arbeits-, Ausbildungs- oder Lehr-
platz in Niedersachsen oder der Freien Hansestadt Bremen ha-
ben.

Teilnehmende, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eines
Unternehmens sind oder aber Einzelunternehmerinnen und
Einzelunternehmer, sind nur förderfähig, sofern dieses Unter-
nehmen die Kriterien der Definition von Kleinstunternehmen
sowie kleinen und mittleren Unternehmen gemäß Anhang I
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 erfüllen.

4.2.1 Förderfähige Teilnehmende für den Maßnahme-Schwer-
punkt A sind

— Auszubildende,

— Selbständige (auch im Nebenerwerb),

— mitarbeitende Familienangehörige i. S. des ALG,

— angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (familien-
fremd),

— Lehrlinge der sog. „Freien Ausbildung im Norden“.

Die Teilnehmenden müssen zumindest einem der folgen-
den Wirtschaftsfelder angehören:

— der Landwirtschaft,

— der Forstwirtschaft, 

— dem Gartenbau oder

— einem Unternehmen in ländlichem Gebiet, das Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit der Urproduktion der zu-
vor genannten Wirtschaftsfelder anbietet.

4.2.2 Förderfähige Teilnehmende für den Maßnahme-Schwer-
punkt B sind Beratende, die als selbständige Beratungsanbie-
ter oder bei einem unabhängigen Beratungsanbieter beschäf-
tigt sind und die land- oder forstwirtschaftliche- oder garten-
bauliche Betriebsberatung in der Freien Hansestadt Bremen
oder Niedersachsen durchführen.

4.2.3 Förderfähige Teilnehmende für den Maßnahme-Schwer-
punkt C sind Frauen in der Landwirtschaft und Mitglieder ei-
nes niedersächsischen oder bremischen Landfrauenverbandes.

4.2.4 Förderfähige Teilnehmende für den Maßnahme-Schwer-
punkt D sind Personen, die 

— ihren ersten Wohnsitz in Niedersachsen oder Bremen ha-
ben, 

— die Fortbildung „Engagement Lotsen für Ehrenamtliche in
Niedersachsen“ absolviert oder die Anerkennung zur „En-
gagement-Lotsin“ oder zum „Engagement Lotsen“ erhalten
haben, und 

— seitens einer kommunalen Gebietskörperschaft oder kom-
munal-regionaler Zusammenschlüsse (z. B. Verbände) zur
Teilnahme an den Weiterbildungsveranstaltungen zur
Dorfmoderatorin oder zum Dorfmoderator entsendet wer-
den.

4.2.5 Nicht gefördert werden Teilnehmende, deren Teilnah-
me an der Maßnahme bereits mit Mitteln aus anderen öffentli-
chen Förderprogrammen (z. B. ESF, Landesmittel) gefördert
wird. 

4.3 Umfang der Maßnahmen

Zuwendungsfähige Qualifizierungsmaßnahmen müssen
mindestens die folgenden Kriterien erfüllen:

— mindestens 6 förderfähige Teilnehmende; in begründeten
Einzelfällen (z. B. Sicherheitsvorschriften oder Maßnahme-
Gestaltung beim Coaching) kann die Bewilligungsstelle auf
Antrag Ausnahmen von der Mindestteilnehmerzahl zulas-
sen;

— insgesamt maximal 30 Teilnehmende (förderfähige und nicht
förderfähige Teilnehmende);

— mindestens 45 Minuten je Unterrichtseinheit (UE);

— mindestens 24 UE auf mindestens drei Tage verteilt; 

— ein Maßnahme-Tag umfasst in der Regel 8 UE;

— ein Maßnahme-Tag kann aus mindestens 3 bis maximal
10 UE bestehen;

Die Verteilung der UE auf Maßnahme-Tage ist im Rahmen
der in Satz 1 genannten Ober- und Untergrenzen zulässig.

Die Qualifizierungsmaßnahme ist innerhalb von sechs Mo-
naten nach Maßnahme-Beginn durchzuführen und abzu-
schließen; in einzelnen begründeten Ausnahmefällen kann
auf Antrag eine kurzfristige Überschreitung von bis zu vier
Wochen zugelassen werden. 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form der Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.

5.2 Gefördert werden angemessene und notwendige Perso-
nal- und Sachausgaben, die einem Bildungsträger durch die
Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme entstehen. Die
Zuwendungshöhe beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Aus-
gaben.

Bei einer abweichenden Anzahl an UE je Maßnahme-Tag
ist die jeweilige Bemessungsobergrenze entsprechend anteilig
anzupassen.

Die Bemessungsobergrenze für die Zuwendung beträgt je
förderfähiger Teilnehmender oder förderfähigem Teilnehmen-
dem und Maßnahme-Tag mit 8 UE 100 EUR.

In begründeten Einzelfällen kann bei computergestützten
Qualifizierungsmaßnahmen die Bemessungsobergrenze auf bis
zu 200 EUR und bei Coaching-Maßnahmen auf bis zu 300 EUR
erhöht werden, sofern aufgrund der besonderen Gestaltung
der Maßnahme, nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmen-
den angenommen werden kann.

5.2.1 Zuwendungsfähige Personalausgaben sind

5.2.1.1 Honorare für Referentinnen und Referenten, die
beim Bildungsträger beschäftigt sind, bis höchstens
560 EUR je Maßnahme-Tag mit 8 UE; die Höhe des
Referentenhonorars richtet sich dabei pauschal nach
der jeweiligen beruflichen Qualifizierung

— vergleichbar Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegs-
amt (z. B. Master- oder Universitäts-Abschluss),
bis 70 EUR je UE, 

— vergleichbar Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs-
amt (z. B. Bachelor- oder Fachhochschul-Ab-
schluss), bis 53 EUR je UE, 

— vergleichbar Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegs-
amt (z. B. Techniker-Abschluss oder Gehilfen mit
mindestens dreijähriger Berufspraxis), bis 40 EUR
je UE.

Durch die Regelung wird die Einhaltung des Besser-
stellungsverbots gemäß VV Nr. 1.3 zu § 44 LHO ge-
währleistet;

5.2.1.2 Honorare für Referentinnen und Referenten, die
nicht beim Bildungsträger beschäftigt sind, entspre-
chend der jeweiligen beruflichen Qualifikation auf
Rechnungs- und Zahlungsnachweis bis maximal zu
den in Nummer 5.2.1.1 genannten Höchstsätzen zu-
züglich Fahrtkosten im Rahmen des BRKG und den
in Niedersachsen geltenden Reisekostenvorschriften
mit bis zu 0,20 EUR je gefahrenem Kilometer — bis
maximal 60 EUR —, sofern das Fachwissen in der
Form beim Bildungsträger nicht verfügbar ist;
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5.2.1.3 in begründeten Fällen Honorare für Referentinnen
und Referenten, die aufgrund ihres speziellen Fach-
wissens ein Alleinstellungsmerkmal am Markt ha-
ben, bis höchstens 1 200 EUR je Maßnahme-Tag mit
8 UE. Mit dem Honorar sind sämtliche Nebenkosten
abgegolten;

5.2.1.4 Honorare für die pädagogische Betreuung von beson-
ders hilfsbedürftigen förderfähigen Teilnehmenden
mit Behinderungen bei Exkursionen und Praktika durch
Personen mit abgeschlossener pädagogischer Ausbil-
dung oder dreijähriger Berufserfahrung in sozialer
Tätigkeit mit bis zu 25 EUR je UE und förderfähige
hilfsbedürftige Teilnehmende oder förderfähiger hilfs-
bedürftiger Teilnehmender. 

5.2.2 Je UE ist nur das Tätigwerden einer Referentin oder ei-
nes Referenten sowie bei Bedarf für eine zusätzliche Seminar-
leiterin oder einen zusätzlichen Seminarleiter oder bis
maximal zu den in Nummer 5.2.1.1 genannten Höchstsätzen
zuwendungsfähig. 

5.3 Zuwendungsfähig sind Sachausgaben für

5.3.1 Organisation und Durchführung der Maßnahme in
Höhe von 25 % der förderfähigen Personalausgaben bis
maximal 100 EUR je Maßnahme-Tag mit 8 UE und för-
derfähige Teilnehmende oder förderfähiger Teilneh-
mender, z. B. für Planung und Konzeption der Lehr-
gänge, Erstellung und Druck von Arbeits- und Ver-
brauchsmaterial (Lernmittel) ohne beständigen Wert,
Evaluation der Bildungsmaßnahme, Öffentlichkeitsar-
beit (z. B. Ausschreibung der Lehrgänge, Presse-Artikel
etc.), Standardausstattung und Nebenkosten für Unter-
richtsräume, Schriftverkehr und Telefon; 

5.3.2 Verpflegung je förderfähige Teilnehmerin oder förder-
fähiger Teilnehmer und Personal nach den Nummern
5.2.1.2 und 5.2.1.4 im Rahmen der Vorschriften des
BRKG und den in Niedersachsen geltenden Reisekos-
tenvorschriften — für An- und Abreisetag, sowie Tage
mit Abwesenheiten von 8 bis zu 24 Stunden mit
12 EUR darüber hinaus für Tage mit Abwesenheiten
von 24 Stunden und mehr mit 24 EUR —; im Sinne
dieser Richtlinie wird ein Maßnahme-Tag von mindes-
tens 8 UE zur Einhaltung einer Abwesenheit von
8 Stunden anerkannt;

5.3.3 Fahrten vom ständigen Maßnahme-Standort zum Ziel-
ort aufgrund der Durchführung von Exkursionen und
Betriebsbesichtigungen im Rahmen der Vorschriften
des BRKG und den in Niedersachsen geltenden Reise-
kostenvorschriften — bei Nutzung eines privaten Kraft-
fahrzeuges mit bis zu 0,20 EUR je gefahrener Kilometer
bis maximal 60 EUR je Maßnahme-Tag, förderfähige
Teilnehmerin, förderfähiger Teilnehmer sowie Perso-
nal nach Nummer 5.2.1 und Qualifizierungs-Maßnahme;

5.3.4 Übernachtungen aufgrund der Durchführung von Ex-
kursionen oder internatsmäßiger Unterbringung am
Kursort im Rahmen der Vorschriften des BRKG und
den in Niedersachsen geltenden Reisekostenvorschrif-
ten bis zu

— 20 EUR mit einfachem Verwendungsnachweis
nach Vordruck oder 

— 60 EUR je notwendige Übernachtung und förderfä-
hige Teilnehmende oder förderfähiger Teilnehmen-
der sowie Personal nach den Nummern 5.2.1.2 und
5.2.1.4 für Verpflegung auf Rechnungs- und Zah-
lungsnachweis;

5.3.5 Aufwandsentschädigungen für Betriebe, die sich für
die Durchführung von Praktika oder Exkursionen zur
Verfügung stellen, bis maximal 30 EUR je UE;

5.3.6 notwendige Mieten für Seminarräume einschließlich
der Nebenkosten, Mieten für die Ausstattung der Räu-
me für computergestützte Maßnahmen und eingekauf-
te Lehrmaterialien, die keine Verbrauchsgüter und für
die Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme wie-
derverwendbar sind bis maximal 10 EUR je Maßnah-

me-Tag mit 8 UE und förderfähige Teilnehmende oder
förderfähiger Teilnehmender;

5.3.7 kostenpflichtige Bescheinigungen, die für die Zuwen-
dungsgewährung nach dieser Richtlinie erforderlich
sind (z. B. Bescheinigung zur Nicht-/Vorsteuerabzugs-
berechtigung);

5.3.8 die Umsatzsteuer. Diese gehört nach Artikel 69 Abs. 3
Buchst. c der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Eu-
ropäischen Parlamentes und des Rates vom 17. 12.
2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung, den Euro-
päischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres-
und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsi-
onsfonds und den Europäischen Meeres- und Fische-
reifonds (ABl. EU Nr. L 347 S. 20), geändert durch Ver-
ordnung (EU) 2015/1839 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 14. 10. 2015 (ABl. EU Nr. L 270
S. 1), zu den förderfähigen Ausgaben, soweit der Be-
günstigte nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

5.4 Nicht gefördert werden 

5.4.1 Honorare für Referentinnen und Referenten, die bereits
voll oder anteilig von Dritten für die Vermittlung der
beantragten Weiterbildungsinhalte finanziert werden
oder durch Personalkostenerstattungen der Länder Bre-
men oder Niedersachsen finanziert werden;

5.4.2 Ausgaben für Investitionen und zur Sicherung der lau-
fenden, nicht projektbezogenen Verwaltung des Bil-
dungsträgers sowie Ausgaben für externe Qualitäts-
und Zertifizierungsverfahren.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Seitens des Zuwendungsempfängers ist auf eine wirt-
schaftlich-sparsame Durchführung von Fahrten (z. B. Fahrge-
meinschaften, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder An-
mietung eines Kleinbusses) hinzuwirken.

6.2 Im Zusammenhang mit der Qualifizierung darf keine di-
rekte oder indirekte Werbe-, Verkaufs- oder Vermittlertätig-
keit für Waren oder unternehmensbezogene Dienstleistungen
erfolgen und insbesondere keine Rechtsberatung durchge-
führt werden. 

6.3 Die Mindestanwesenheit einer oder eines förderfähigen
Teilnehmenden an einer Maßnahme muss 80 % der Gesamt-
dauer betragen; in Fällen einer begründeten unabweisbaren
Härte (z. B. Krankheit der oder des Teilnehmenden, witte-
rungsbedingte Gründe etc.) kann hiervon abgewichen werden

6.4 Die Zuwendungsempfänger und die an der Maßnahme
Teilnehmenden sind verpflichtet, Überprüfungen durch die
Europäische Kommission, den Europäischen Rechnungshof,
die Landesrechnungshöfe Bremen und Niedersachsen, die
Prüfeinrichtungen des ML, das MF — Bescheinigende Stelle
— und die Bewilligungsstelle zuzulassen. Die Zuwendungs-
empfänger müssen auf Verlangen Einblick in die betriebswirt-
schaftlichen Unterlagen gewähren.

Des Weiteren haben die Zuwendungsempfänger bei der Er-
fassung der Daten und der von der Europäischen Kommission
geforderten Differenzierung sowie bei der Bewertung der För-
derung (Monitoring und Evaluierung) nach dieser Richtlinie
mitzuwirken.

7. Anweisungen zum Verfahren

7.1 Allgemeines

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides sowie die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser
Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind, oder in
dem unmittelbar im Inland geltenden Unionsrecht der EU ab-
weichende Regelungen getroffen sind.
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7.2 Bewilligungsstelle

Bewilligungsstelle ist die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen (LWK) — Geschäftsbereich Förderung —, Johanns-
senstraße 10, 30159 Hannover.

7.3 Vordrucke

Sämtliche Vordrucke sind bei der Bewilligungsstelle erhält-
lich. Die Vordrucke stehen auch unter www.lwk-niedersach-
sen.de in der Rubrik Förderung bereit.

7.4 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Bewilligungsstelle führt die nach Artikel 13 der Verord-
nung (EU) Nr. 702/2014 vorgesehenen ausführlichen Auf-
zeichnungen mit den Informationen und einschlägigen Unter-
lagen, die notwendig sind, um feststellen zu können, dass alle
Freistellungsvoraussetzungen eingehalten werden. Die Auf-
zeichnungen sind zusammen mit den Förderakten ab dem
Tag der Beihilfegewährung zehn Jahre aufzubewahren.

7.5 Anerkennung als Bildungsträger für Qualifizierungsmaß-
nahmen i. S. der Richtlinie

Bildungsträger, die Zuwendungen für die Durchführung
von Qualifizierungsmaßnahmen beantragen wollen, müssen
zuvor von der Bewilligungsstelle als Bildungsträger anerkannt
werden. Die Anerkennung ist längstens für die Dauer der
nachgewiesenen Zertifizierung zu bescheiden.

7.5.1 Der Antrag auf Anerkennung ist bei der Bewilligungs-
stelle mit dem dort erhältlichen Vordruck zu stellen. 

7.5.2 Anerkennungsfähige Bildungsträger sind jene, die

— nach ihrer Satzung zur Durchführung von berufsbezoge-
ner Weiterbildung im Bereich der Land-, oder Forstwirt-
schaft oder im Gartenbau verpflichtet sind, oder

— die Aufgabe der berufsbezogenen Weiterbildung im Be-
reich der Land-, oder Forstwirtschaft oder im Gartenbau
nach Tätigkeitsschwerpunkt umsetzen.

Dem Antrag ist ein entsprechender Nachweis in Form der
Satzung des Bildungsträgers oder der Berichterstattung (z. B.
Tätigkeits- oder Geschäftsbericht) des vergangenen Jahres
(Kalender- oder Wirtschaftsjahr) beizufügen.

7.5.3 Bildungsträger müssen eine Zertifizierung für die
Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen oder die Er-
füllung der organisatorischen und personellen Voraussetzun-
gen zur Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen nach-
weisen: 

— entweder auf einer gesetzlichen Grundlage (NEBG, NBil-
dUG, SGB), oder 

— durch ein anerkanntes Qualitätsmodell (AZAV, BQM —
Bildungs-Qualitäts-Management —, BS-Verb. WB — Güte-
siegelverbund Weiterbildung e. V. —, QES-plus — Quali-
tätsentwicklungssystem QESplus —). 

Dem Antrag auf Anerkennung ist ein Zertifikat mit einer
Mindestgültigkeit für die Dauer der geplanten Maßnahmen in
Kopie beizufügen. Sofern externe Zertifikate im Laufe der
Durchführung einer Maßnahme ablaufen, ist eine anschlie-
ßende Zertifizierung zeitnah nachzuweisen.

7.5.4 Sofern der Bildungsträger keine Zertifizierung nach
Nummer 7.5.3 vorlegen kann, hat er dem Antrag auf Anerken-
nung i. S. dieser Richtlinie einen ausführlichen Nachweis bei-
zufügen, dass er die organisatorischen und personellen Voraus-
setzungen für die Durchführung von Weiterbildungsmaßnah-
men erfüllt (z. B. personelle, räumliche und ggf. technische
Kapazitäten) sowie einen Nachweis über eine ausreichende
Qualifizierung des eingesetzten Personals vorzulegen.

Soweit diese Nachweise keine Gültigkeitsdauer über den
gesamten Bewilligungszeitraum besitzen, sind im Anerken-
nungsschreiben Auflagen zur fortlaufenden Einhaltung der
Anerkennungskriterien aufzunehmen.

7.5.5 Die Anerkennung kann aus besonderen Gründen (z. B.
fehlerhafte Angaben im Antragsverfahren, fehlende Nachwei-
se über Re-Zertifizierung) ausgesetzt oder entzogen werden.

7.6 Antragstellung

7.6.1 Die Gewährung einer Zuwendung ist vor Beginn der
Maßnahme zu beantragen. 

7.6.2 Der Zuwendungsantrag ist fristgemäß bis spätestens
zum jeweiligen Stichtag bei der Bewilligungsstelle auf den
vorgesehenen Vordrucken mit allen Informationen gemäß Ar-
tikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 sowie den
geforderten Anlagen einzureichen: 

— zum 1. Mai eines Kalenderjahres für Maßnahmen, die ab
dem 16. Oktober eines Kalenderjahres begonnen werden
sollen,

— zum 1. November eines Kalenderjahres für Maßnahmen,
die ab dem 16. April des folgenden Kalenderjahres begon-
nen werden sollen,

— zum 25. 4. 2016 für Maßnahmen, die vom 1. 6. bis zum
15. 10. 2016 durchgeführt und abgerechnet werden sollen.

7.6.3 Dem Antrag ist ein aussagekräftiges Maßnahme-Kon-
zept mit der Angabe aller Maßnahme-Inhalte sowie eine de-
taillierte Kostenermittlung beizufügen.

7.6.4 Je Bildungsträger und Antragsstichtag kann maximal
ein Zuwendungsantrag gestellt werden. 

7.7 Auswahlverfahren der Anträge

7.7.1 Für alle zu einem Stichtag vorliegenden förderfähigen
Zuwendungsanträge wird im Auswahlverfahren eine Reihen-
folge für die Bewilligung (sog. Ranking) festgelegt und bis zur
Ausschöpfung des verfügbaren Mittelvolumens bewilligt.

7.7.2 Die Antragsbewertung wird gemäß der Bewertungskri-
terien (Anlage) durch zwei Personen der Bewilligungsstelle
unabhängig voneinander vorgenommen. 

Bei Abweichungen der beiden Einzelbewertungen von bis
zu 10 Punkten, wird als Endbewertung der Mittelwert gezo-
gen; bei Abweichungen von mehr als 10 Punkten erfolgt eine
unabhängige Bewertung durch eine dritte Person.

Kommastellen bleiben bei der Ermittlung der Antragsbe-
wertung unberücksichtigt.

7.7.3 Es können maximal 32 Punkte zuzüglich 27 Bonus-
punkte erreicht werden.

7.7.4 Anträge mit einer Gesamtpunktzahl von 45 Punkten
werden unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel und
unter Einhaltung der Indikativen Quotierung bewilligt. 

7.7.5 Anträge, die eine Mindestpunktzahl von 16 Punkten
nicht erreichen, werden abgelehnt.

7.8 Aufteilung des jährlichen Mittelvolumens/Indikative Quo-
tierung

7.8.1 Von dem jährlich zur Verfügung stehenden Mittelvo-
lumen sind 

— bis zu 25 % für Maßnahmen nach dem Maßnahme-
Schwerpunkt A vierter Spiegelstrich,

— bis zu 10 % für Maßnahmen nach dem Maßnahme-
Schwerpunkt B,

— bis zu 10 % für Maßnahmen nach dem Maßnahme-
Schwerpunkt C und

— bis zu 15 % für Maßnahmen nach dem Maßnahme-
Schwerpunkt D

zu bewilligen. Sofern die in Satz 1 genannten Indikativen
Quotierungen nicht ausgeschöpft werden, stehen die noch
verfügbaren Mittel unter Zugrundelegung des jeweiligen Ran-
kings für alle anderen förderfähigen Qualifizierungsmaßnah-
men zur Verfügung.

7.8.2 Einem Zuwendungsempfänger darf nicht mehr als
50 % des jährlich zur Verfügung stehenden Mittelvolumens
bewilligt werden.

7.9 Auszahlung

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt auf Antrag und
nach Prüfung des Verwendungsnachweises.

7.9.1 Der Auszahlungsantrag mit Verwendungsnachweis ist
entsprechend den Regelungen der ANBest-P vom Zuwendungs-
empfänger spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ab-
schluss der letzten Maßnahme einer Bewilligung, bei der
Bewilligungsstelle vorzulegen. 
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Nicht fristgerecht vorgelegte Verwendungsnachweise füh-
ren außer in Fällen höherer Gewalt oder bei außergewöhnli-
chen Umständen zum Widerruf des Zuwendungsbescheides.

7.9.2 Ausgaben müssen in zeitlichem Zusammenhang mit
der bewilligten Maßnahme stehen.

7.9.3 Dem Verwendungsnachweis sind die folgenden Belege
beizufügen:

— Teilnehmerliste mit Anschrift der oder des Teilnehmen-
den oder des Betriebes, Ausbildungs- oder Lehrbetriebes,

— Unterschriftenliste — im Original —,

— Nachweise zur Begründung unabweisbarer Härte nach
Nummer 6.3,

— quittierte Stundennachweise über die Referententätigkeit
— im Original — sowie Kopie des Arbeitsvertrages oder
der Honorarvereinbarung,

— Rechnungen und Zahlungsnachweise für abgerechnete
Personalausgaben nach den Nummern 5.2.1.2 bis 5.2.1.4,
die nicht pauschal abgerechnet werden,

— Rechnungen und Zahlungsnachweise für Sachausgaben
nach den Nummern 5.3.3 bis 5.3.7.

Nummer 7.2 ANBest-P findet keine Anwendung.

7.10 Abweichungen von der Bewilligung, Sanktionen und
Kürzungen

Abweichungen von der bewilligten Maßnahme sind der Be-
willigungsstelle zeitnah schriftlich mitzuteilen (z. B. aufgrund

witterungs- oder krankheitsbedingtem Ausfall innerhalb einer
Kalenderwoche nach Ausfall) und bedürfen der Genehmi-
gung.

Verstöße oder nicht genehmigte inhaltliche Abweichungen
in der Durchführung der Maßnahme werden gemäß einer ge-
sonderten Sanktionsregelung geahndet. Näheres regeln die in-
ternen Dienstanweisungen der EU-Zahlstelle in der jeweils
geltenden Fassung.

7.11 Veröffentlichung

Gemäß den Artikeln 111 bis 113 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. 12. 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das
Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. EU Nr.
L 347 S. 549), geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013
(ABl. EU Nr. L 347 S. 865), werden die notwendigen Angaben
über die Zuwendungsempfänger veröffentlicht.

8. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt am 1. 4. 2016 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2023 außer Kraft.

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 13/2016 S. 415

Anlage

Auswahlkriterien-Maßnahme

Code-Nr. 1.1
Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

„Unterstützung von Maßnahmen der Berufsbildung und des Erwerbs von Qualifikationen“ 
(„BMQ“)

Jede im Rahmen von „BMQ“ beantragte Qualifizierungsmaßnahme ist nach den unten aufgeführten Kriterien zu bewerten.
Es ist eine Zuordnung zu einem Auswahlkriterium nach I. bis III. vorzunehmen; die Auswahlkriterien 2. bis 10. sind für jede 
Qualifizierungsmaßnahme anzuwenden. Die Bonuspunkte sollen einen Anreiz schaffen, besondere (Querschnitts-)Ziele in die 
Maßnahmengestaltung aufzunehmen.

Auswahlkriterien — „BMQ“
Es muss jeweils ein Auswahlkriterium erfüllt sein bzw. ist zulässig.

B
it

te
 a

n
k

re
u

ze
n

w
en

n
 z

u
tr

ef
fe

n
d Wertigkeit Erreichte 

Punkte
Maxi-
male 

Punkt-
zahl

Min-
dest-

punkt-
zahl

M a ß n a h m e - P u n k t e:

1. Zielgruppenorientierung 1 1

Klar auf bestimmte Zielgruppe ausgerichtet 1

— Erwerbstätige in der Land- oder Forstwirtschaft oder im Gartenbau Weiter mit I. — A
oder I. — B

— Beraterinnen oder Berater (die land- oder forstwirtschaftliche oder
gartenbauliche Betriebsberatung in NI/HB durchführen)

Weiter mit I. — A
oder I. — B

— Landfrauen, die in einem niedersächsischen/bremischen Landfrauen-
verband Mitglied sind

Weiter mit II.

— Dorfmoderatorinnen, Dorfmoderatoren Weiter mit III.

I. — A Beitrag zur Schaffung oder den Erhalt von Arbeitsplätzen
Vermittlung von Weiterbildungsinhalten zur 

9 5

— Steigerung der persönlichen Kompetenz und Motivation 7

— Lösung sozio-ökonomischer Probleme 9

— Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Kenntnisse 5

— Verbesserung der Kenntnisse über neue Technologien
und innovative Verfahren

5

I. — B Ökologische Nachhaltigkeit 
Vermittlung von Weiterbildungsinhalten zu

10 5

— der Verbesserung der umweltbezogenen Methoden
und Praktiken/ökologischer Landbau

10

— der Verbesserung des Tierschutzes 10

— der Verbesserung des Moorschutzes/Beitrag zur Reduzierung
des Torfeinsatzes/Einsatz Torfersatzstoffe

8
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Auswahlkriterien — „BMQ“
Es muss jeweils ein Auswahlkriterium erfüllt sein bzw. ist zulässig.
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n
d Wertigkeit Erreichte 

Punkte
Maxi-
male 

Punkt-
zahl

Min-
dest-

punkt-
zahl

— der Verbesserung der Produktqualität 7

— Nährstoffkreisläufen/Stoffströmen/Energieeffizienz/Greening 5

— nachhaltigem Umgang mit Ressourcen (Boden, Wasser, Luft) 10

II. Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen für Landfrauen
Vermittlung von Weiterbildungsinhalten

10 5

— zur Regionalvermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 5

— zur Unterstützung des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs in den
Bereichen der Ernährungs- und/oder Verbraucherbildung
allgemein;

8

— zur Unterstützung des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs in den
Bereichen der Ernährungs- und/oder Verbraucherbildung
im Rahmen von „Transparenz schaffen“ oder „andere Schul-
ernährungsprogramme“;

10

III. Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich der Moderation
und Begleitung von Dorfentwicklungsprozessen
Vermittlung von Weiterbildungsinhalten

10 10

— entsprechend der Liste für die Qualifizierungsmaßnahme
„Dorfmoderatorin oder Dorfmoderator“ des zuständigen
Fachreferates im ML 

10

— die nicht in der Liste für die Qualifizierungsmaßnahme
„Dorfmoderatorin oder Dorfmoderator“ des zuständigen
Fachreferates im ML aufgelistet sind;

0

2. Vorliegen einer Bedarfserhebung 6 0

— Notwendigkeit aufgrund von gesetzlichen- oder verordnungsrechtlichen 
Vorgaben

6

— Bedarfserhebung durch Kundenbefragung ist vorhanden 4

— Weiterbildungsbedarf liegt in Form einer Beschreibung vor und stützt 
sich auf Einschätzungen von Expertinnen bzw. Experten oder des
zuständigen Fachministeriums

2

— Bedarfserhebung ist nicht vorhanden 0

3. Voraussichtliche Wirkung bzw. zu erwartender Nutzen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

(Nachhaltigkeit — nachhaltige Wirkung)

5 1

— hoch
(die Qualifizierungsmaßnahme ist so ausgerichtet, dass die
Teilnehmenden die Inhalte sofort in die Praxis umsetzen können)

5

— niedrig
(die Teilnehmenden benötigen weitere Qualifizierungsmaßnahmen
für eine praktische Umsetzung)

1

4. Bewertung der Kosten zur Vergleichbarkeit des Wettbewerbs 10 0

— Maßnahme Kosten (MK) sind gleich den förderfähigen Kosten (ffK) 10

— MK liegen bis zu 30 % über den ffK 5

— MK liegen um mehr als 30 % über den ffK 0

Maximal mögliche Maßnahme-Punkte: 32

B o n u s - P u n k t e: 

(gelten für alle Qualifizierungsmaßnahmen)

5. Förderung der Chancengleichheit und Gleichstellung von Männern und Frauen

Vermittlung von Weiterbildungsinhalten
10

— zur Erweiterung des Berufsspektrums für (junge) Frauen in männer-
dominierten Bereichen und/oder für (junge) Männer in frauendomi-
nierten Bereichen

8

— zur Erhöhung des Anteils von Betriebsleiterinnen 10

— zur Qualifizierung von Betriebsleiterinnen 8

— zur Verbesserung des beruflichen Fortkommens von Frauen 8

— zur besseren Vereinbarkeit von Beruf-, Privat- und Familienleben 8

6. Förderung von „Gute Arbeit“ für die Teilnehmenden (Querschnittsziel)
Vermittlung von Weiterbildungsinhalten zur Verbesserung der Qualifikation der Teilnehmerin oder des
Teilnehmers und Erhöhung der Ausbildungs- und Abschlussquote und somit Ermöglichung des Zugangs
zu „Guter Arbeit“ bzw. zu einer Verbesserung der Vermittlungsmöglichkeiten am Arbeitsmarkt?

8
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Berufsbildung und Qualifikation für Erwerbstätige

und Berater der Land- oder Forstwirtschaft, im Gartenbau
und weiterer Personen im ländlichen Raum

in der Freien Hansestadt Bremen oder Niedersachsen
(RL-BMQ-HB/NI)

Erl. d. ML v. 13. 4. 2017 — 105.1-60150/4-4 —

— VORIS 77400 —

Bezug: Erl. v. 1. 4. 2016 (Nds. MBl. S. 415, 545), geändert durch
Erl. v. 27. 7. 2016 (Nds. MBl. S. 861)
— VORIS 77400 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 13. 4. 2017 wie folgt
geändert:

1. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5.2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5.2.1.1 wird das Wort „Honorare“
durch das Wort „Personalkosten“ ersetzt.

bb) Am Ende der Nummer 5.2.1.4 wird der Punkt
durch ein Semikolon ersetzt.

cc) Es wird die folgende Nummer angefügt:

„5.2.1.5 Personalkosten des Bildungsträgers für die
Organisation und Durchführung der Maß-
nahme (z. B. für Planung und Konzeption
der Lehrgänge, Evaluation der Bildungs-
maßnahme etc.) nach zeitlichem Aufwand
und maximal zulässigem Stundensatz je
UE nach Nummer 5.2.1.1 bis maximal
300 EUR je Maßnahme-Tag mit 8 UE.“

b) Nummer 5.3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 5.3.1 erhält folgende Fassung:

„5.3.1 Gemeinkosten (z. B. Erstellung und Druck
von Lernmitteln ohne beständigen Wert,
Standardausstattung und Nebenkosten für
Unterrichtsräume, Telefon, Antragstellung,
Öffentlichkeitsarbeit, Schriftverkehr etc.)
pauschal 15 % der Personalkosten nach den
Nummern 5.2.1.1 bis 5.2.1.5; insgesamt
bis maximal 150 EUR je Maßnahme-Tag
mit 8 UE;“.

bb) Nummer 5.3.3 erhält folgende Fassung:

„5.3.3 Fahrten vom ständigen Maßnahme-Stand-
ort zum Zielort aufgrund der Durchfüh-
rung von Exkursionen und Betriebsbesich-
tigungen im Rahmen der Vorschriften des
BRKG und den in Niedersachsen geltenden
Reisekostenvorschriften — bei Nutzung ei-
nes privaten Kraftfahrzeuges mit bis zu
0,20 EUR je gefahrener Kilometer bis maxi-
mal 60 EUR je Maßnahme-Tag, förderfä-
hige Teilnehmende, förderfähiger Teilneh-
mender sowie Personal nach den Num-
mern 5.2.1.1 bis 5.2.1.4 der Qualifizierungs-
Maßnahme;“.

cc) Nummer 5.3.6 erhält folgende Fassung:

„5.3.6 für die Durchführung der Qualifizierungs-
maßnahme notwendige Mieten für Semi-
narräume einschließlich der Nebenkosten,
Mieten für die Ausstattung der Räume für
computergestützte Maßnahmen, Mieten für
technische Geräte der Agrarwirtschaft und
eingekaufte Lehrmaterialien, die keine Ver-
brauchsgüter und wiederverwendbar sind,
bis maximal 10 EUR je Maßnahme-Tag mit
8 UE und förderfähige Teilnehmende oder
förderfähiger Teilnehmender;“.

2. Nummer 7.9.3 erhält folgende Fassung:

„7.9.3 Dem Verwendungsnachweis sind die folgenden
Belege beizufügen:

— Teilnehmerliste mit Anschrift der oder des Teilneh-
menden oder des Betriebes, Ausbildungs- oder Lehrbe-
triebes — im Original —,

— ggf. Nachweise zur Begründung einer unabweisbaren
Härte nach Nummer 6.3,

— quittierte Stundennachweise über die Referententätig-
keit — im Original — sowie Kopie des Arbeitsvertrages
oder der Honorarvereinbarung,

— quittierte Stundennachweise für Personalkosten gemäß
Nummer 5.2.1.5 — im Original —,

— Rechnungen und Zahlungsnachweise für abgerechnete
Personalausgaben nach den Nummern 5.2.1.2 bis 5.2.1.4,

— Rechnungen und Zahlungsnachweise für Sachausga-
ben nach den Nummern 5.3.3 bis 5.3.7,

— Nachweis der beruflichen Qualifizierung der eingesetz-
ten Referentinnen oder Referenten.“

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 17/2017 S. 518

Umsetzung der Niedersächsischen Kormoranverordnung

Gem. RdErl. d. ML u. d. MU v. 19. 4. 2017
— 406-65001-249/1 —

— VORIS 28100 —

1. In die NKormoranVO vom 9. 6. 2010 (Nds. GVBl. S. 255),
geändert durch Verordnung vom 15. 12. 2016 (Nds. GVBl.
S. 306), wurde ein neuer § 8 (Berichtspflichten) aufgenom-
men. Die Meldung der im Vorjahr erlegten Kormorane erfolgt
durch die Jagdausübungsberechtigten an die Jagdbehörden.
Um den Berichtspflichten lückenlos und ohne Rückfrageauf-
wand zu genügen, ist ab dem Jagdjahr 2017/18 das als Anlage
beigefügte Muster eines Meldebogens zu verwenden.

Es wird gebeten, den Meldebogen den Jagdausübungs-
berechtigten zur Verfügung zu stellen und ihn sich jährlich
zum 15. Februar vorlegen zu lassen. Nach Eingang bei der
Jagdbehörde ist ein Exemplar bis zum 15. April sowohl der
unteren Naturschutzbehörde als auch der Staatlichen Vogel-
schutzwarte im NLWKN (Anschrift: Staatliche Vogelschutz-
warte, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Hannover) zuzuleiten.

Die Jagdausübungsberechtigten sollten darauf hingewiesen
werden, dass bei verspätetem Brutbeginn die Nestlingszeit bis
Ende August andauern kann und beim Kormoran der gleiche
strenge Maßstab an die für die Aufzucht erforderlichen Eltern-
tiere wie bei den dem Jagdrecht unterliegenden Wildarten an-
zulegen ist.

2. Dieser Gem. RdErl. tritt am 3. 5. 2017 in Kraft und mit
Ablauf des 31. 12. 2019 außer Kraft.

An die
Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Städte

Nachrichtlich:
An
den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit

— Nds. MBl. Nr. 17/2017 S. 518
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2. Berechnung der zuwendungsfähigen Personalausgaben/Aufwands-
entschädigungen für Selbständige

Die für das Projekt tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden
sind vom Zuwendungsempfänger und/oder Kooperationspartner
nachzuweisen. Der Nachweis hat differenziert für jede Tätig-
keit und jede Beschäftigte oder jeden Beschäftigten anhand eines
vorgegebenen Stundenzettelformulars zu erfolgen.

Im Rahmen der Bewilligung ist ein Stundenkontingent für
jede Projekttätigkeit festzulegen.

Die zuwendungsfähigen Personalausgaben ergeben sich durch
Multiplikation der anerkannten, tatsächlich für die entspre-
chende Tätigkeit geleisteten Stunden mit dem jeweiligen Stan-
dardeinheitskostensatz.

Die Projektkoordinatorin oder der Projektkoordinator über-
nimmt die finanzielle Abwicklung des Projekts, indem sie oder
er die entsprechend nachgewiesenen Beträge an die Mitglieder
der Operationellen Gruppe überweist.

3. Aktualisierungen der Standardeinheitskostensätze

Die Anpassung der Standardeinheitskostensätze erfolgt durch
die Maßnahmenverantwortlichen.

4. Besserstellungsverbot

Im Rahmen der Herleitung der Standardeinheitskostensätze
fand das Besserstellungsverbot Berücksichtigung. Daher finden
bei den Regelungen der Standardeinheitskosten zur Abrech-
nung von Personalausgaben, zu Aufwandsentschädigungen
für Selbständige und für Leistungen für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler die Regelungen zum Besserstellungs-
verbot gemäß VV Nr. 4.2.3 zu § 44 LHO sowie Nummer 1.3
ANBest-ELER keine einzelfallbezogene Anwendung.

5. Unterlagen

5.1 Bewilligung

Im Rahmen der Bewilligung ist für jede Projekttätigkeit die
jeweilige vom Antragsteller einzureichende Tätigkeitsbeschrei-
bung zu überprüfen. Die Tätigkeitsbeschreibung muss ver-
bindliche Ziele/Aufgaben und Kompetenzen der Tätigkeit ent-
halten. Auf der Grundlage der Tätigkeitsbeschreibung erfolgt
die Zuordnung zu den Tarifgruppen des TV-L, der Besoldungs-
gruppen nach Nummer 1.1 oder zu einer der Leistungsgrup-
pen nach Nummer 1.2. 

5.2 Mittelauszahlung

Bevor eine Mittelauszahlung erfolgt, ist einmalig vor der ers-
ten Anerkennung von Personalausgaben für im Fördervorha-
ben abgerechnete Beschäftigte zu überprüfen, ob diese in einem
Arbeitsverhältnis zum Zuwendungsempfänger und/oder Ko-
operationspartner stehen. Zu diesem Zweck ist eine Kopie des
jeweiligen Arbeitsvertrages vorzulegen oder im Fall von Be-
amtinnen und Beamten ein Nachweis der Ernennung beizu-
bringen. Für die Entschädigungszahlungen für Selbständige
entfällt die Verpflichtung der Vorlage einer Kopie eines Arbeits-
vertrages. Grundlage für die Tätigkeit und Auszahlung an die
Selbständigen ist der Kooperationsvertrag, der die Rechte und
Pflichten der Mitglieder untereinander festlegt.

Ebenso ist einmalig vor der ersten Anerkennung von Perso-
nalausgaben und für Entschädigungszahlungen für Selbstän-
dige, für im Fördervorhaben abgerechnete Beschäftigte und
Selbständige, die Qualifikation dieser Personen für die Erledi-
gung der jeweiligen Tätigkeit aufgrund geeigneter Nachweise

zu überprüfen und mit den Anforderungen der jeweiligen Tä-
tigkeitsbeschreibung im Projekt abzugleichen.

Des Weiteren sind die im Projekt für die einzelnen bewillig-
ten Tätigkeiten geleisteten Stunden anhand der Stundenauf-
schreibungen der Beschäftigten zu überprüfen. Der Stunden-
nachweis ist für jede am Projekt beteiligte Person einzeln zu
führen. Die Nachweisführung hat pro Tag zu erfolgen und
muss jeweils die im Projekt geleisteten sowie die übrigen ge-
leisteten Stunden enthalten. Zudem ist der Stundennachweis
kalendermonatsweise von der oder dem Beschäftigten selbst
und der Projektleiterin oder dem Projektleiter zu unterschrei-
ben. In Monaten ohne Projekttätigkeit entfällt die Verpflich-
tung der Stundennachweisführung.

Im Rahmen des Querschnittsziels „gute Arbeit“ sind Leis-
tungen von Personen, die aufgrund von Werkverträgen, Prak-
tika oder Minijobs beschäftigt sind, nicht förderfähig. 

III. Schlussbestimmungen

Dieser Erl. tritt am 1. 8. 2018 in Kraft und mit Ablauf des
31. 12. 2023 außer Kraft.

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
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Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Berufsbildung und Qualifikation

für Erwerbstätige und Berater
der Land- oder Forstwirtschaft, im Gartenbau
und weiterer Personen im ländlichen Raum

in der Freien Hansestadt Bremen oder Niedersachsen
(RL-BMQ-HB/NI)

Erl. d. ML v. 2. 7. 2018 — 105.1-60150/4-4 —

— VORIS 77400 —

Bezug: Erl. v. 1. 4. 2016 (Nds. MBl. S. 415, 545), zuletzt geändert durch
Erl. v. 13. 4. 2017 (Nds. MBl. S. 518)
— VORIS 77400 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung zum 2. 7. 2018 wie folgt
geändert:

1. In Nummer 4.3 Abs. 2 wird das Wort „Maßnahme-Tage“
durch das Wort „Qualifizierungstage“ ersetzt.

2. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5.2. erhält folgende Fassung:

„5.2 Gefördert werden angemessene und notwendige
Personal- und Sachausgaben, die einem Bildungsträger
durch die Durchführung der Qualifizierungsmaßnah-
me entstehen. Die Zuwendungshöhe beträgt 60 % der
zuwendungsfähigen Ausgaben.

Die Bemessungsobergrenze für die Zuwendung be-
trägt je förderfähiger Teilnehmender oder förderfähigem
Teilnehmendem und UE 12,50 EUR; dies entspricht
für einen Maßnahme-Tag mit 8 UE 100 EUR.

In begründeten Einzelfällen kann bei computerge-
stützten Qualifizierungsmaßnahmen die Bemessungs-
obergrenze auf bis zu 25 EUR je UE (200 EUR je
Maßnahme-Tag mit 8 UE) und bei Coaching-Maßnah-
men auf bis zu 37,50 EUR je UE (300 EUR je Maßnah-
me-Tag mit 8 UE) erhöht werden, sofern aufgrund der
besonderen Gestaltung der Maßnahme nur eine be-
grenzte Anzahl an Teilnehmenden angenommen wer-
den kann.

b) In Nummer 5.2.1 werden nach dem Wort „Personal-
ausgaben“ die Worte „bis höchstens 150 EUR je UE“
eingefügt.

c) In Nummer 5.2.1.1 Satz 1 Halbsatz 1 werden das Kom-
ma und die Worte „bis höchstens 560 EUR je Maßnah-
me-Tag mit 8 UE“ gestrichen.

Leistungs-
gruppe 5

Ungelernte Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer mit einfachen, 
schematischen Tätigkeiten oder
isolierten Arbeitsvorgängen, für
deren Ausübung keine berufliche 
Ausbildung erforderlich ist. Das
erforderliche Wissen und die not-
wendigen Fertigkeiten können durch 
Anlernen von bis zu drei Monaten 
vermittelt werden.

17,00

Definition der Tätigkeit EUR
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d) In Nummer 5.2.1.2 werden die Worte „zuzüglich
Fahrtkosten im Rahmen des BRKG und den in Nieder-
sachsen geltenden Reisekostenvorschriften mit bis zu
0,20 EUR je gefahrenem Kilometer — bis maximal
60 EUR —“ gestrichen.

e) Nummer 5.2.1.3 erhält folgende Fassung:

„5.2.1.3 in begründeten Fällen Honorare für Referen-
tinnen und Referenten, die aufgrund ihres
speziellen Fachwissens ein Alleinstellungsmerk-
mal am Markt haben, bis höchstens 150 EUR
je UE. Mit dem Honorar sind sämtliche Ne-
benkosten abgegolten;“.

f) In Nummer 5.2.1.4 wird der Betrag „25 EUR“ durch
den Betrag „40 EUR“ ersetzt.

g) In Nummer 5.2.1.5 werden die Worte „bis maximal
300 EUR je Maßnahme-Tag mit 8 UE“ gestrichen.

h) Nummer 5.2.2 erhält folgende Fassung:

„5.2.2 Je UE ist nur das Tätigwerden einer Referentin
oder eines Referenten zuwendungsfähig. Bei begründe-
tem Bedarf kann je UE eine zusätzliche Seminarleiterin
oder ein zusätzlicher Seminarleiter bis maximal zu den
in Nummer 5.2.1.1 genannten Höchstsätzen als zu-
wendungsfähig anerkannt werden.“

i) Die Nummern 5.3.1 bis 5.3.4 erhalten folgende Fassung:

„5.3.1 Gemeinkosten (z. B. Erstellung und Druck von
Lernmitteln ohne beständigen Wert, Standard-
ausstattung und Nebenkosten für Unterrichts-
räume, Telefon, Antragstellung, Öffentlichkeits-
arbeit, Schriftverkehr etc.) pauschal in Höhe
von 15 % der Personalkosten nach den Num-
mern 5.2.1.1 bis 5.2.1.5;

5.3.2 Verpflegung je förderfähige Teilnehmerin oder
förderfähiger Teilnehmer und Personal nach
den Nummern 5.2.1.2 und 5.2.1.4 und Seminar-
leitung nach Nummer 5.2.2 im Rahmen der Vor-
schriften der NRKVO — für An- und Abreisetag,
sowie Tage mit Abwesenheiten von 8 bis zu
24 Stunden mit 12 EUR darüber hinaus für Tage
mit Abwesenheiten von 24 Stunden und mehr
mit 24 EUR —; im Sinne dieser Richtlinie wird
ein Maßnahme-Tag von mindestens 8 UE zur
Einhaltung einer Abwesenheit von 8 Stunden
anerkannt;

5.3.3 Fahrten vom ständigen Maßnahme-Standort zum
Zielort aufgrund der Durchführung von Exkur-
sionen und Betriebsbesichtigungen sowie ggf.
zum notwendigen Übernachtungsort sofern im
Rahmen der Exkursion oder Betriebsbesichtigung
eine Übernachtung notwendig wird, im Rahmen
der Vorschriften der NRKVO, z. B. 

— mit regelmäßig verkehrenden Beförderungs-
mitteln bis zur Höhe der niedrigsten Beförde-
rungsklasse, 

— bei Nutzung eines privaten Kraftfahrzeuges
mit bis zu 0,20 EUR je gefahrenem Kilometer

bis maximal 100 EUR je Fahrt-Tag, förderfähige
Teilnehmende, förderfähiger Teilnehmender
sowie Personal der Qualifizierungs-Maßnahme
nach den Nummern 5.2.1.1 bis 5.2.1.4 und Se-
minarleitung nach Nummer 5.2.2.

Abweichend hiervon gilt für Fahrgemeinschaf-
ten der Fahrtkostenhöchstsatz je Fahrgemein-
schaft;

5.3.4 Übernachtungen aufgrund der Durchführung
von Exkursionen oder internatsmäßiger Unter-
bringung am Kursort im Rahmen der Vorschrif-
ten der NRKVO bis zu

— 20 EUR mit einfachem Verwendungsnach-
weis nach Vordruck oder

— 80 EUR je notwendige Übernachtung auf
Rechnungs- und Zahlungsnachweis

und förderfähige Teilnehmende oder förderfähi-
ger Teilnehmender sowie Personal nach den
Nummern 5.2.1.2 und 5.2.1.4 und Seminarlei-
tung nach Nummer 5.2.2;“.

j) In Nummer 5.3.5 wird der Betrag „30 EUR“ durch den
Betrag „53 EUR“ ersetzt.

k) Nummer 5.3.6 erhält folgende Fassung:

5.3.6 für die Durchführung der Qualifizierungsmaß-
nahme notwendige Mieten für Seminarräume
einschließlich der Nebenkosten, Mieten für die
Ausstattung der Räume für computergestützte
Maßnahmen, Mieten für technische Geräte der
Agrarwirtschaft und eingekaufte Lehrmaterialien,
die keine Verbrauchsgüter und wiederverwend-
bar sind, bis maximal 300 EUR je UE;“.

3. Nummer 7 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 7.2 erhält folgende Fassung:

„7.2 Bewilligungsstelle

Bewilligungsstelle ist die Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen (LWK) — Sachgebiet 2.1.2 — Zentrale Be-
willigungsstelle Beratung, Bildung und sonstige Förder-
programme —, Johannssenstraße 10, 30159 Hannover.“

b) Nummer 7.6.2 wird wie folgt geändert:

aa) Am Ende des zweiten Spiegelstrichs wird das
Komma durch einen Punkt ersetzt.

bb) Der dritte Spiegelstrich wird gestrichen.

c) Nummer 7.9.3 dritter Spiegelstrich erhält folgende Fas-
sung:

„— quittierte Stundennachweise über die Referen-
tentätigkeit/Referierendennachweis — im Origi-
nal —,“.

d) Nummer 7.10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Abweichungen von der bewilligten Maßnahme sind
bei der Bewilligungsstelle vorab mit einem Änderungs-
antrag schriftlich zu beantragen und bedürfen der vor-
herigen Bewilligung.“

An die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 27/2018 S. 684

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
für Niedersächsische und Bremer Agrarumweltmaßnahmen

— NiB-AUM —
(Richtlinie NiB-AUM)

Gem. RdErl. d. ML u. d. MU v. 5. 7. 2018
— 104-60170/02-2018 —

— VORIS 78900 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 15. 7. 2015 (Nds. MBl. S. 909), zuletzt geändert
durch Gem. RdErl. v. 1. 3. 2018 (Nds. MBl. S. 155)
— VORIS 78900 —

Abschnitt II des Bezugserlasses wird mit Wirkung vom 1. 8.
2018 wie folgt geändert:

1. Der Nummer 61.2 wird der folgende Satz angefügt:

„Satz 1 gilt nicht für Flächen, die im Jahr der Antragstel-
lung bereits der Verpflichtung dieser Förderung unterlie-
gen und bei denen die Neuansaat höchstens vier Jahre
zurückliegt.“

2. Der Nummer 61.5 wird der folgende Satz angefügt:

„Eine Neuansaat ist im Zeitraum ab dem 1. September bis
einschließlich 15. Mai zulässig.“
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